
 
Beschluss: 
Der Rat beschließt unter der Maßgabe, dass die Erschließungsanlage durch die Grundstücksei-
gentümer im Plangebiet finanziert wird,  

1. den Geltungsbereich des Bebauungsplanes um den südlichen Teilbereich der Straße 
Steinchen sowie den nördlichen Teilbereich (Stichweg in Verlängerung der Donatusstra-
ße parallel zur Königstraße) zu verkleinern,  

2. das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Bo 10 gem. § 2 (1) BauGB in ein be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB überzuleiten. Der Bebauungsplan hat die 
Innenentwicklung zur Realisierung einer Wohnbebauung zum Ziel. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der Bebauungsplan nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird,  

3. zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(1) BauGB zu den Vorentwürfen des Bebauungsplanes Bo 10 in der Ortschaft Bornheim 
die vorliegenden Stellungnahmen inklusive Beschlussentwürfen der Stadt, 

4. den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Bo 10 einschließlich der vorliegenden 
textlichen Festsetzungen sowie der vorliegenden Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für 
die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

 


